
AllgemeineGeschäftsbedingungen zumAngebot von KerstinRatermann(Stand 1. April 2025)

§1Grundsätzliches
1)Die Vergütung richtet sichnach dem jeweilsvereinbarten Tarif.
2) Die angebotenen Leistungen stellenkein Heilversprechendar. Bei Erkrankungund Verletzungen ist die
Anbieterin vor Antritt des Unterrichtszu informieren. DieAnbieterin übernimmtkeine Haftung für
gesundheitlicheSchäden dernutzungsberechtigten Person(Nutzer) durch deren unsachgemäße
Anwendung des imUnterricht vermittelten Wissens.

§ 2Nutzungsberechtigung, Ausfallrisiko
1)Nutzungsberechtigt ist ausschließlichdie im Vertrag alsNutzer namentlich bezeichnete Person. Die
Nutzungsberechtigung ist nicht übertragbar. Die Rückgabe, derUmtausch oder eineGutschrift bei
Nichtteilnahmedes Nutzersist nicht möglich, soweit nicht Gründe imVerantwortungsbereich der
Anbieterin die Nutzung für einen unzumutbar langen Zeitraum ausschließen.
2) Die Rückgabe oder der Umtauschvon 10erKartenist nicht möglich, soweit nicht Gründe im
Verantwortungsbereich der Anbieterin die Nutzung für einen unzumutbar langen Zeitraum ausschließen.
Bei Betriebsurlaubverlängert sich das Ablaufdatum der 10erKartenumdie Länge des Betriebsurlaubs.
3) Abos berechtigen je nach Vertragsvereinbarungeinmalbzw. zweimalwöchentlich zur Teilnahmean
einem der durch die Anbieterin angebotenen Kurstermine.Bei Betriebsurlaubder Anbieterin ist der
Abonnent berechtigt, in den zwei vorangehenden Wochen KursstundenimVoraus zunutzen oder in den
darauffolgenden vier Wochen die ausgefallenenKursstundennachzuholen. Gleichesgilt für durcheigene
Krankheitoder Urlaubnicht wahrgenommene Teilnahmen durchden Abonnenten.

§3 Beginn und Ende der Verträge, Kündigung
1)Verträge fürein Abonnement (Abo) werden für dieDauervon sechsMonaten geschlossen.Dererste
Vertragsmonat beginnt mit dem alsVertragsbeginn genannten Datum. Wird in dem Vertrag kein
Vertragsbeginn bezeichnet, so beginnt der ersteVertragsmonat mit dem auf den Abschlussdes
Nutzungsvertrages folgenden Kalendermonat.
2) Die ordentliche Kündigung ist nurmit einerFristvon einemMonat zum Ende derVertragslaufzeit
möglich. Wird der Vertrag nicht fristgerecht gekündigt, so verlängertersichum eineweitere
Vertragslaufzeit.
3) Das beiderseitige allgemeine Recht zur außerordentlichen Kündigung ohne Einhaltung einerFristbei
Vorliegen eineswichtigen Grundes bleibt unberührt.Einwichtiger Grund liegtvor, wenn dem kündigenden
Teil unter Berücksichtigung allerUmstände des Einzelfallesund unter Abwägung der beiderseitigen
Interessen die Fortsetzung des Vertragsverhältnissesbis zur vereinbarten Beendigung oder bis zumAblauf
einerKündigungsfristnicht zugemutet werden kann. Fürdie Anbieterin stellt insbesonderedie dauerhafte
Aufgabe eines Kursangeboteseinen solchen wichtigen Grund dar. Die Berechtigung, Schadensersatzzu
verlangen, ist durch die Kündigung nicht ausgeschlossen.
4) Dem Abonnenten steht daneben das Recht zuraußerordentlichen Kündigung desVertragsverhältnisses
mit einerFristvon einemMonat zum Ende einesVertragsmonats zu, sofern er aufgrund einesärztlichen
Attestes eine dauerhafte Ausübungsuntauglichkeit oder unter Vorlage einerBescheinigungeines
Einwohnermeldeamteseine Verlegung seinesWohnsitzes an einen Ort nachweisen kann, dervon der im
Vertrag angegebenen Adressemehrals50 Kilometer entfernt liegt (besonderes außerordentliches
Kündigungsrecht).
5) Kündigungen sind nicht rückwirkendmöglich.
6) Jede Kündigung hat schriftlichzu erfolgen. Kündigungen per Emailsind nicht möglich. Die
KündigungserklärungdesNutzers ist an die oben genannte Adresse der Anbieterin zu richten.
7) Bei 10erKartenbesteht grundsätzlich keine Rückgabemöglichkeit oder Umtauschmöglichkeit, §2 Absatz
2. Eine Kündigung ist ausgeschlossen.

§4 Vorübergehendes Ruhen der Nutzungsberechtigung (Ruhezeit)
1)EineRuhezeit ist bei Urlaub, Umzug, Fortbildung, Krankheitoder aus vergleichbar wichtigem Grund nach
Absprache und nach Vorlage eines Nachweises, insbesondere eines ärztlichen Attestes, eines ärztlichen
Schwangerschaftsnachweises, einer Bescheinigung des Arbeitgebers desNutzers oder einesNachweises
über die vorübergehende Verlegung desWohnsitzes an eine Adresse, die von der im Vertrag angegebenen
Adressemehrals50 Kilometer entfernt liegt, möglich. Die Ruhezeit beträgt nachWahl des Nutzers
mindestens einen vollen Vertragsmonat, maximaljedoch drei volle Vertragsmonate. Beginn und Dauer der
Ruhezeit ist der Anbieterin durch schriftliche Erklärungdes Nutzers bekannt zu geben. Die Erklärungmuss
spätestens zu Beginn derRuhezeit unter Vorlage der erforderlichen Nachweise erfolgen. Eine
rückwirkende Erklärungder Ruhezeit ist nicht möglich.
2) Die Vertragslaufzeit erhöht sichum die Anzahlder Monate der beanspruchten Ruhemonate. Eine
Kündigung während der Ruhezeit ist nicht möglich.
3) Während der Ruhezeit können Angebote der Anbieterindurch Einzelzahlungder besuchtenAngebote
genutzt werden, ohne dasssichdies auf dieRuhezeit auswirkt.

§5 Kursbelegung,Voranmeldung, Kursbeginn, Änderung des Kursangebotesbzw. der Öffnungszeiten,
vorübergehende Schließung
1)Die Anbieterin ist berechtigt, die maximaleAnzahl der Kursteilnehmer(Kursbelegung) je nach Kurs
allgemeinoder im Einzelfallfestzulegen und zu begrenzen, fallsdieses auszwingenden organisatorischen,
insbesondere räumlichenGründen im Interesse der Kursteilnehmererforderlich ist. Bei offenen Stunden
werden die Plätze nach der Reihenfolge des Eintreffens vergeben. Im Falleder Überbelegung kann auf
andere Kurseverwiesenwerden. Platzreservierungenbei offenen Kurstunden sind nichtmöglich.
2) Um den anwesenden Nutzern die ungestörte Teilnahme zu ermöglichen,ist derZutritt zu laufenden
Kurseinheiten für die Nutzer nur biszumBeginn der Kurseinheitmöglich. Ein Anspruch auf späteren
Zugang und Teilnahme an einerbereits laufenden Kurseinheitbesteht nicht.
3) Die Anbieterin ist aus wichtigemGrund berechtigt, das Kursangebot und die zeitliche und örtliche Lage
der einzelnen Kurseund Angebote zu ändern, davon abzuweichen oder diese ganz ausfallenzu lassen.Dies
gilt insbesondere dann, sofern dieswegen Wartungs-oder Instandhaltungsarbeiten oder dringender
organisatorischeroder gesundheitlicherGründe notwendig wird. Gleichesgilt für die vorübergehende
Einstellungdes Angebotes wegen Betriebsurlaubs.Betriebsurlaubist von der Anbieterin mit einer Fristvon
zwei Wochen anzukündigen.
4) DerNutzer istnicht berechtigt, aufgrund einersolchen Änderung, Abweichung oder eines solchen
Ausfallsdas Vertragsverhältnis zu kündigen oder eine Rückzahlung oder Reduzierung der Gebühren zu
verlangen.
5) Im Falleder dauerhaften Aufgabe eines Kursangebotesdurch die Anbieterin (§3 Absatz 3 Satz 3) istder
Nutzer zurEntrichtung dervereinbarten Gebühr lediglichbis zumZeitpunkt der Aufgabe des Angebotes
verpflichtet; gegebenenfalls im Vorfeld seitens desNutzers zu vielentrichtete Gebühren sind von der
Anbieterin zu erstatten.
6) Die Anbieterin istberechtigt, geeignete Erfüllungsgehilfen(Vertretung) in Kursen,Seminarenund
Workshops einzusetzen.

§ 6 Gebühren, Fälligkeit, Umsatzsteuer
1)Die Gebühren decken grundsätzlich die Nutzung sämtlicherAngebote imRahmen desVertrages ab. Dies
gilt nicht fürWorkshops, Seminareund ähnlicheAngebote, die gesondert entgeltpflichtig sind.
2) Der Nutzerverpflichtet sich,Gebühren in vereinbarter Höhe für die Dauerdes Vertrageszu zahlen.
3) Die Monatsbeiträge für Abos sind jeweilsbis spätestens am3.Werktag einesMonats zur Zahlungfällig.
Fürerforderliche Mahnungen erhält die Anbieterin 5,00 €für jede schriftlich ausgesprochene Mahnung.
4) Die Anbieterin istberechtigt, die Gebühr fürdie Nutzung ihrerKurseund Angebote unter Beachtung von
§315 des BürgerlichenGesetzbuchs (BGB) zu ändern. Eine solche Änderung wird nurwirksam,wenn sie
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mindestens drei volle Kalendermonate durch einen persönlichen oder schriftlichenHinweis oder einen
allgemeinzugänglichen und deutlich sichtbaren Aushang imKursraummit betragsmäßiger Benennung der
neuenGebühr angekündigt wird. Der Aushang ersetzt die Erklärungnach §315 Absatz 2 BGB.DemNutzer
steht ein einmaligesSonderkündigungsrecht auf den Zeitpunkt der Wirksamkeitder angekündigten
Preisänderungzu; §3 Absatz 6 gilt entsprechend.
5) Im Falle einerÄnderung der Betriebsart vom Kleinunternehmen zummehrwertsteuerpflichtigen
Einzelunternehmenist die Anbieterin berechtigt, die Gebühr demSteuersatz entsprechend anzupassen. Im
Falleder gesetzlichen Änderung der Höhe derMehrwertsteuer oder der Einführung sonstiger
Verkehrssteuernist die Anbieterin berechtigt, diese zumZeitpunkt der WirksamkeitihrerÄnderung bzw.
Einführungzu verlangen. EinKündigungsrecht entsteht dadurch nicht.
6) Sofern die Anbieterin Gebührenvergünstigungen aufgrund besonderer persönlicherUmstände
gewähren will (insbesondere soziale Härtefälle, Studententarif, Firmen-oder Gruppentarife), kann die
Gewährung dieserVergünstigungen von der Vorlage einesfür den Vergünstigungszeitraum geltenden
Nachweisesabhängig gemacht werden. Die Anbieterin ist berechtigt, nach erfolgloserAufforderung zu
einem solchen Nachweis, der innerhalbeiner Fristvon mindestens zwei Kalenderwochen erfolgenmuss,
anstelle der Vergünstigung den regulärenNutzungspreiszu verlangen.

§7Haftung
1)Die Anbieterin haftet für etwaige Schäden nur insoweit, als
(a) der Anbieterin oder ihrem ErfüllungsgehilfenVorsatz oder grobe Fahrlässigkeitzur Lastfallen;
(b) schuldhaft verursachte Schäden aus derVerletzung des Lebens, des Körpersoder der Gesundheit
vorliegen;
(c) sonstige zwingende gesetzlicheHaftungsvorschriften eine Haftung vorsehen.
2) Darüberhinaushaftet die Anbieterin, auf die Höhe des typischerweise vorhersehbarenSchadens
beschränkt, auch für solche Schäden, die sie oder ihre Erfüllungsgehilfenin Verletzung einer wesentlichen
Vertragspflicht schuldhaft verursachthaben.
3) Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen.
4) Die Nutzung der Kurseund Angebote erfolgt im Übrigen auf eigene Gefahr des Nutzers.Fürdie vom
Nutzermitgebrachten Gegenstände, insbesondere fürWertgegenstände und Garderobe, übernimmt die
Anbieterin keine Haftung.

§8 Aufrechnung und Zurückbehaltungsrecht
Die Aufrechnung gegen Ansprüche der Anbieterin istnurmit unbestrittenen oder rechtskräftig
festgestellten Forderungen zulässig.

§9 Änderung der persönlichen Verhältnisse sowie Name und Adresse desNutzers
Der Nutzer verpflichtet sich, sämtlicheÄnderungen seiner persönlichen Verhältnisse,die für die
Durchführung oder Beendigung des Vertrages von Bedeutung sein können, der Anbieterin unverzüglich
schriftlichoder in Textform mitzuteilen. Dies gilt insbesondere für die Änderung des Namensoder der
Adresse desNutzersund für den Wegfall persönlicher Umstände, die zur Gewährung einer
Gebührenvergünstigung geführt haben (z.B. Ende einesStudiumsbei gewährtem Studententarif)

§ 10Gesundheitszustand desNutzers
Der Nutzerverpflichtet sich, Kurseund Angebote der Anbieterin nurzu nutzen, wenn ernicht unter einer
bei der gewöhnlichen Vertragsdurchführung übertragbarenansteckenden Krankheitleidet und der
Nutzung keinemedizinischen Bedenken entgegenstehen. In Zweifelsfällenmussder Nutzermedizinische
Bedenken vor Aufnahme der Nutzung mit der Anbieterin oder ihremErfüllungsgehilfenklären.Die
Anbieterin ist berechtigt, bei Kenntnisvon dem Verdacht einer bei dergewöhnlichen Vertragsdurchführung
übertragbaren ansteckenden Krankheitoder vom VorliegenmedizinischerBedenken die Nutzung ihrer

Kurseund Angebote von der Vorlage einesaktuellenärztlichenNegativattestes abhängig zumachen oder
siezu untersagen;die Kosten eines solchenAttestes hat der Nutzerzu tragen. SämtlicheInformationen des
Nutzerswerden von der Anbieterin den Datenschutzbestimmungen entsprechend vertraulichbehandelt.

§11Datenschutzbestimmungen
Hinweise und ErläuterungenzumSchutz der Daten des Nutzers sind im Internet unter
http://www.kerstinratermann.com/datenschutzabrufbar.

§12Besonderheiten bei der Buchung von Einzelangeboten
1)BeiAbsage eines gebuchten Seminars,Workshops oder Einzelunterrichtesdurch den Nutzer bis
zwei Wochen vor Angebotsbeginn ist die Anbieterinberechtigt, einen pauschalenSchadensersatzin Höhe
von 10%dervereinbarten Gebühr zu verlangen; bei Absage innerhalb von weniger als 2Wochen ist 50%der
vereinbarten Gebühr alsSchadensersatzzu bezahlen, bei Absage in derWoche des Angebotsbeginns ist die
gesamte vereinbarte Gebühr alsSchadensersatzzu bezahlen. DemNutzer steht der Nachweis offen, ein
Schaden seiüberhaupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger alsdie Pauschale.
2) Wird das gebuchte Seminar, derWorkshop oder der Einzelunterrichtdurch den Nutzer ohne vorherige
Absage nicht wahrgenommen, ist die Anbieterin berechtigt, einen pauschalen Schadensersatzin Höhe der
gesamten vereinbarten Gebühr zu verlangen.

§ 13Nebenabreden, Gerichtsstand, Erfüllungsort, salvatorische Vereinbarung
1)Mündliche Nebenabreden zu demNutzungsvertrag sindnicht getroffen worden. Änderungen und
Ergänzungen des Vertrags einschließlichdieser Bestimmungbedürfen der Schriftform.
2) Im Verhältnis zu Kaufleuten, juristischen Personenoder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen wird als
Erfüllungsortund Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus diesemVertrag, seinem Zustandekommen
oder seiner Beendigung Bremen vereinbart.
3) Für den Fall,dassder Nutzer nach VertragsschlussseinenWohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus
demGeltungsbereich der Zivilprozessordnung der BundesrepublikDeutschland verlegt oder derWohnsitz
oder gewöhnliche Aufenthalt imZeitpunkt einer zuerhebenden Klagenicht bekannt ist, wird als
Gerichtsstand Bremen vereinbart.
4) Im Übrigen gilt der besondere Gerichtsstand desErfüllungsortes,§29 der Zivilprozessordnung (ZPO).
5) Sollten eine oder mehrereBestimmungendes Vertragesoder dieserAllgemeinenGeschäftsbedingungen
ganz oder teilweise unwirksamsein, so solldadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungennicht berührt
werden. An Stelle unwirksameroder undurchführbarer Bestimmungen gelten solche durchführbaren
Regelungen alsvereinbart, die dem wirtschaftlichen und sonstigen Zweck der unwirksamenoder
undurchführbaren Bestimmungen in rechtlich zulässigerWeise am nächsten kommen. Gleiches gilt für
solche regelungsbedürftige Aspekte, die durch den Vertrag weder ausdrücklichnoch konkludent geregelt
wurden.


